
Bestimmung für Fortbildungsveranstaltungen 
Landesfeuerwehrverband Hessen - Musik 

 
 

Gültig für Workshops und Lehrgänge 
 

• Die Lehrgänge / Workshops müssen bis zum 31.10. für das Folgejahr an die Landesausbildungsleitung 
(ausbildung@feurwehrmusik-hessen.de) gemeldet werden, damit die entsprechenden Gelder beantragt werden können. 
Eine flächendeckende Veröffentlichung wird über die Kanäle des Landesverbandes quartalsweise erfolgen.  

 
 

Workshops 
 
Allgemeines  

 
• Die Mindestteilnehmerzahl für Workshops sind 8 Personen. Sind es weniger Teilnehmer, muss der Kreis / Verein die 

Differenz übernehmen.  
 
 

Kostenbeiträge  
 

• Die aktuellen „Kostenbeiträge für Workshops, Lehrgänge und Prüfungen“ sind den Ausschreibungen und der Homepage 
http://www.feuerwehrmusik-hessen.de (Lehrgangswesen – Infos/Formulare) des Landesverbandes zu entnehmen.  
 

• Bei mehr als 10 Teilnehmern aus einem Verein ergibt sich folgende Staffelung der Kostenbeiträge:  
 

bis zu 10 Teilnehmer sind den aktuellen Kostenbeiträgen zu entnehmen  
11. bis 20. Teilnehmer beitragsfrei 
ab 21. Teilnehmer sind den aktuellen Kostenbeiträgen zu entnehmen  

 
Das gilt ausschließlich für Vereine, die der hessischen Feuerwehr angehören. Diese Vergünstigung kann ein Verein nur 
zweimal im Jahr in Anspruch nehmen.  
  

• Die Kostenbeiträge bei Veranstaltungen auf Kreisebene werden nach der gemeldeten Anmeldeliste (Anmeldetool 
LetsMeet) dem Kreisstabführer in Rechnung gestellt. Die Anwesentheitsliste (http://www.feuerwehrmusik-hessen.de 
unter Lehrgangswesen – Infos/Formulare) muss nach der Veranstaltung (innerhalb von 14 Tagen) der 
Landesausbildungsleitung (ausbildung@feuerwehrmusik-hessen.de) vorliegen.  
 

• Die Kostenbeiträge bei Online-Veranstaltungen werden nach der gemeldeten Anmeldeliste (Anmeldetool LetsMeet) der 
angegebenen Rechnungsadresse in Rechnung gestellt. 
 

• Sollte eine Abmeldung bei Veranstaltungen auf Kreisebene oder Online-Veranstaltungen erfolgen, so muss diese 
spätestens einen Tag vor Beginn des Workshops an die Landesausbildungsleitung (ausbildung@feuerwehrmusik-
hessen.de) mit Namen des Teilnehmers, gemeldet werden, ansonsten ist die vollständige Teilnehmergebühr zu 
bezahlen. 

   
                      
Dozenten (Abrechnung)  

 
• Siehe „Kostenbeiträge für Workshops und Lehrgänge des Landesfeuerwehrverbandes Hessen – Musik“  
 (http://www.feuerwehrmusik-hessen.de unter Lehrgangswesen – Infos/Formulare) 

 
• Bei Abrechnungen ist immer folgende Rechnungsadresse anzugeben: 

Landesfeuerwehrverband Hessen – Musik / Kölnische Str. 44 – 46 / 34117 Kassel 
 
• Abrechnugen immer per Mail einreichen an: rechnung@feuerwehrmusik-hessen.de 
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Bestimmung für Fortbildungsveranstaltungen 
Landesfeuerwehrverband Hessen - Musik 

 
 

Lehrgänge (Notenflamme / D-Lehrgänge / C-Kurse) 
 
Allgemeines  

  
•   Der Prüfungstermin ist mit der Landesausbildungsleitung (ausbildung@feuerwehrmusik-hessen.de) abzusprechen.  

Es muss ein ganzer Tag für die Prüfung vorgesehen werden.  
  

• Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen.  
 

• D-Lehrgänge Online finden ab einer Teilnehmerzahl von drei Personen statt. 
 

• Der Ausrichter hat aber auch die Möglichkeit, einen Lehrgang in Eigenregie durchzuführen. D.h. der Kursleiter muss dann 
selber finanziert werden und es ist ein Prüfer bei der Landesausbildungsleitung (ausbildung@feuerwehrmusik-
hessen.de) anzufordern. Es werden lediglich die Kosten der Prüfung (Prüfungsgebühr je Teilnehmer) dem Ausrichter in 
Rechnung gestellt (zu erfragen bei der Landesausbildungsleitung / ausbildung@feuerwehrmusik-hessen.de). 
 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, Kursteilnehmer zu einer anderen Prüfung des LFV-Hessen zu schicken.  

 
Kostenbeiträge  

  
• Die aktuellen „Kostenbeiträge für Workshops, Lehrgänge und Prüfungen“ sind den Ausschreibungen und der Homepage 

http://www.feuerwehrmusik-hessen.de (Lehrgangswesen – Infos/Formulare) des Landesverbandes zu entnehmen.  
 

• Die Kostenbeiträge der Lehrgänge auf Kreisebene werden nach der gemeldeten Anmeldeliste (Anmeldetool LetsMeet) 
dem Kreisstabführer in Rechnung gestellt.  
 

• Die Kostenbeiträge bei Online-Veranstaltungen werden nach der gemeldeten Anmeldeliste (Anmeldetool LetsMeet) der 
angegebenen Rechnungsadresse in Rechnung gestellt. 
 

• Sollte eine Abmeldung bei Veranstaltungen auf Kreisebene oder Online-Veranstaltungen erfolgen, so muss diese 
spätestens einen Tag vor Beginn des Workshops an die Landesausbildungsleitung (ausbildung@feuerwehrmusik-
hessen.de) mit Namen des Teilnehmers, gemeldet werden, ansonsten ist die vollständige Teilnehmergebühr zu 
bezahlen. 
 

• Nimmt ein Musiker nur an der Prüfung teil oder wiederholt einen Teil der Prüfung, ist nur die Prüfungsgebühr zu bezahlen.  
 
          
Dozenten (Abrechnung)  

 
• Siehe Kostenbeiträge für Workshops und Lehrgänge des Landesfeuerwehrverbandes Hessen – Musik   
 (http://www.feuerwehrmusik-hessen.de unter Lehrgangswesen – Infos/Formulare) 

 
• Bei Abrechnungen ist immer folgende Rechnungsadresse anzugeben: 

Landesfeuerwehrverband Hessen – Musik / Kölnische Str. 44 – 46 / 34117 Kassel 
 
• Abrechnugen immer per Mail einreichen an: rechnung@feuerwehrmusik-hessen.de 

 
 
 

Stand: 31.12.24 
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